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Neue Regeln gegen 
 Konkursmissbrauch
GesetzesänderUnG In der Frühjahrssession stimmten National- und Stände-
rat Bestimmungen zu, die missbräuchliche Konkurse verhindern sollen. Neu muss 
auch die öffentliche Hand Firmen auf Konkurs betreiben.  
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V or zehn Jahren forderte das Par-
lament mit der Motion des dama-
ligen Ständerates Hans Hess vom 
Bundesrat, gegen missbräuch-

liche Konkurse vorzugehen. Der Bundes-
rat machte 2015 einen Gesetzesvorschlag. 
Unter anderem sollten die Verantwortli-
chen einer konkursiten Firma persönlich 
und solidarisch für die ungedeckten Kosten 
eines Konkursverfahrens haften, falls dieses 
mangels Aktiven eingestellt wird. 

Wegen massiver Kritik in der Vernehm-
lassung strich der Bundesrat diese Idee 
und verabschiedete 2019 seine Botschaft 
ans Parlament. Darin führte er verschie-
dene Sanktionen im Strafrecht, Obligatio-
nenrecht und im Schuldbetreibungs- und 
Konkursrecht auf, mit denen er verhindern 
wollte, dass ein Unternehmen seine Schul-
den per Konkurs loswerden kann. Von Mitte 
2021 bis zur Frühjahrssession 2022 fanden 
die Beratungen im Parlament statt. Am 18. 

März stimmten National- und Ständerat den 
neuen Bestimmungen zu.

Am längsten wurde über die Neuerung 
debattiert, dass auch öffentlich-rechtliche 
Gläubiger wie Steuerverwaltung und Suva 
Firmen auf Konkurs betreiben müssen, statt 
wie bisher auf Pfändung. Der Ständerat 
setzte sich durch, Bundesrat und National-
rat waren für ein Wahlrecht. Diese Ände-
rung hat grosse Auswirkungen, denn die 
öffentliche Hand ist der häufigste Gläubiger 
in der Praxis. 

Die weiteren Neuerungen sind:
•  tätiGkeitsVerbot: Es gilt neu auch für 

faktische Organe. Die im Strafregister 
eingetragenen Verbote müssen dem Han-
delsregisteramt gemeldet werden, damit 
die Betroffenen aus dem Handelsregister 
gelöscht werden.

•  PersonensUche im handelsreGister: 
Sie ist neu landesweit über www.zefix.ch 
möglich und nicht nur über die Handels-
register der Kantone. 

•  reVisionsPflicht: Ein Verzicht ist nicht 
mehr rückwirkend, sondern nur für künf-
tige Geschäftsjahre möglich. 

•  mantelhandel: Verkäufe von Mantel-
gesellschaften sind verboten, wenn eine 
überschuldete Aktiengesellschaft oder 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
nicht mehr aktiv ist und keine verwertba-
ren Aktiven hat. 

•  anzeiGePflicht: Konkursbeamte müssen 
festgestellte Verbrechen und Vergehen 
anzeigen, bei Übertretungen sind sie dazu 
berechtigt. 

•  PostsendUnGen: Das Konkursamt darf 
die an den Schuldner adressierte Post 
öffnen. 

•  VerfahrenseinstellUnG: Die Einstellung 
eines Konkurses mangels Aktiven muss 
bekannten Gläubigern per Brief mitge-
teilt werden. Diese haben neu 20 statt 
zehn Tage Zeit, um die Durchführung des 
Verfahrens zu verlangen. 

Die Frist für das fakultative Referendum 
dauert bis zum 7. Juli 2022. Der Zeitpunkt 
des Inkrafttretens ist noch nicht bekannt.  
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